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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Die öffentliche Debatte um die Vergü-
tung von Verwaltungsräten und Mana-
gern stellt regelmässig die absolute 
Höhe der gewährten Entschädigungen 
in den Mittelpunkt. Dabei wird über-
sehen, was im Sinne guter Corporate 
Governance eigentlich entscheidend ist: 
nämlich die Art und Weise, wie Vergü-
tungen beschlossen werden, sowie die 
eingesetzten Anreizmechanismen. Mehr 
zu diesem aktuellen Thema erfahren Sie 
ab Seite 2 im Artikel «Nicht auf die Höhe 
kommt es an».

Nachdem sich die Unternehmen um die 
Implementation und die Überwachung 
des Internen Kontrollsystems im Be-
reich der finanziellen Berichterstattung 
gekümmert haben, geht es nun wieder 
verstärkt darum, Mehrwert zu schaffen. 
Was die entscheidenden Erfolgsfakto-
ren dazu sind, lesen Sie ab Seite 6 im 
Artikel «Die Weiterentwicklung der In-
ternen Revision».

Corporate Governance ist ein Kernthe-
ma für Audit Committees und Fragen 
rund um das Thema Steuern sind ein 
Teilaspekt davon, der seit jeher zu kurz 

kommt. Seit ein paar Jahren steht Tax 
Governance nicht nur auf der Agenda 
der Steuerzahler und Steuerbehörden, 
sondern auch der Aktionäre, Finanza-
nalysten, Medien und Aufsichtsorgane. 
Der Artikel «Tax Governance für Mitglie-
der des Audit Committee» auf Seite 11 
greift die Frage auf, was das Audit Com-
mittee in Bezug auf Tax Governance 
vom Verwaltungsrat verlangen sollte.

Am 1. Januar 2008 ist das neue Revi-
sionsrecht in Kraft getreten. In der Pra-
xis stellen sich bei der Anwendung des 
neuen Revisionsrechts erste juristische 
Fragen. Mehr zum Präzisierungs- und 
Auslegungsbedarf im neuen Recht le-
sen Sie im Artikel «Offene Fragen zum 
neuen Revisionsrecht» ab Seite 15.

Die Beiträge zu den IFRS- und US GAAP 
Updates betreffend die neusten Ent-
wicklungen und Tendenzen in der inter-
nationalen Rechnungslegung runden 
die Audit Committee News ab.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
und anregende Lektüre.

Günter Haag, Leiter KPMG’s Audit
Committee Institute
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Nicht auf die Höhe kommt es an

Die öffentliche «Abzocker-Debatte» geht meist in eine falsche Richtung

Prof. Dr. Peter Leibfried 
KPMG Lehrstuhl für Audit und Accoun-
ting, Universität St. Gallen (HSG) 

Die öffentliche Debatte um die Vergü-
tung von Verwaltungsräten und Mana-
gern stellt regelmässig die absolute 
Höhe der gewährten Entschädigungen 
in den Mittelpunkt. Dabei wird über-
sehen, was im Sinne guter Corporate 
Governance eigentlich entscheidend ist: 
nämlich die Art und Weise, wie Vergü-
tungen beschlossen werden, sowie die 
eingesetzten Anreizmechanismen. Eine 
Studie* der Universität St. Gallen im Auf-
trag von KPMG macht deutlich, wo Ver-
besserungsbedarf besteht. 

Mit der jährlichen Vorlage von Ge-
schäftsberichten ist es wieder einmal 
so weit: in der einschlägigen Presse 
wird die «Abzocker-Debatte» aufge-
wärmt. Die dabei vorgebrachten Ar-
gumente sind nicht neu und ändern 
nach aller Erfahrung auch nichts. Sie 
führen lediglich dazu, vorhandene ge-
sellschaftliche Gräben noch weiter 
aufzureissen und den Blick auf das 
Wesentliche zu verstellen.

Vergütungsfragen sind nämlich sehr 
vielseitig, und einfache Lösungen 
werden dem Problem nicht gerecht. 
Vielmehr müssen die verschiedensten 
Aspekte mit berücksichtigt werden:

Wer ist für die Entscheidungsfindung 
zuständig? Wie läuft der Prozess zur 
Festlegung der Vergütung ab? Für ge-
nau welche Aufgaben wird eine Füh-
rungsperson eingestellt, und wie kann 
der ihr zurechenbare Erfolg gemessen
werden? Wie kann man Anreize so 
setzen, dass die Unternehmensleitung 
im Interesse der Anteilseigner handelt? 
Für wie lange werden die Verträge ge-
schlossen, und wie kommt man wie-
der aus ihnen heraus? 

Die Festlegung der Vergütung für Ge-
schäftsleitungen und Verwaltungs-
räte wird damit zu einer Kernfrage 
einer optimalen, auf die Wahrung der 
Aktionärsinteressen ausgerichteten 
Unternehmensführung (Good Corpo-

rate Governance). Damit soll nicht ge-
sagt sein, dass jenseits der Anliegen 
der Anteilseigner Aspekte der ethi-
schen Angemessenheit gar keine Rolle 
spielen würden. Jedoch stellt sich 
diese Debatte dann möglicherweise 
in abgeschwächter Form: ein Vergü-
tungspaket, das den Vorgaben guter 
Corporate Governance genügt, lässt 
sich unabhängig von seiner absoluten 
Höhe kritischen Interessengruppen 
gegenüber weitaus besser vertreten, 
als ein nur auf «Marktpreise» verwei-
sendes Schulterzucken. Darüber hinaus 
würde der eine oder andere Exzess 
durch ein behutsameres Vorgehen 
möglicherweise wirklich eingedämmt. 
Denn dass gelegentlich wirklich fal-
sche Anreizmechanismen bestehen, 
hat die immer noch nicht ausgestan-
dene Subprime-Krise wieder einmal 
gezeigt: die Vergütungsmodelle vieler 
Entscheidungsträger waren offensicht-
lich so kurzfristig orientiert, dass ein 
Anreiz bestand, (zu) hohe Risiken ein-
zugehen. 

Eine Studie, die im Auftrag von KPMG 
Schweiz an der Universität St. Gallen 
durchgeführt wurde, stellt den gegen-
wärtigen Stand der Corporate Gover-
nance im Vergütungsbereich dar, und 
macht deutlich, wo Verbesserungs-
bedarf besteht. Untersucht wurden 
dabei die TOP 500 Unternehmen ge-
mäss Definition der Handelszeitung, 
wobei Banken und Versicherungen 

* Die Studie «Management Compensation in der   
 Schweizer Praxis» ist auf Deutsch und auf Englisch  
 unter auditcommittee@kpmg.ch erhältlich.
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auf Grund der Besonderheiten der dort 
geltenden Bestimmungen zur Unter-
nehmensüberwachung nicht in die 
Untersuchung mit einbezogen wur-
den. Auch ist in der Finanzbranche von 
einem viel internationaleren Arbeits-
markt auszugehen, als in den traditio-
nellen Industriezweigen, wo der Wech-
sel über Grenzen immer noch eher die 
Ausnahme als die Regel darstellt. 

Struktur der beteiligten 
Entscheidungsgremien 
Die oberste Verantwortung für Vergü-
tungsfragen liegt beim Verwaltungsrat. 
Dieser kann jedoch nur dann wirklich 
objektiv entscheiden, wenn er von der 
Struktur her unabhängig ist. Nach der 
im Swiss Code of Best Practices gel-
tenden Definition bedeutet dies unter 
anderem, dass ein Mitglied des Ver-
waltungsrats nicht vorher für das Un-
ternehmen tätig gewesen sein darf 
und auch sonst keine Beziehungen 
zur Geschäftsführung bestehen, wel-
che die Unabhängigkeit beeinflussen 
könnten. Nach den Ergebnissen der 
HSG/KPMG Studie wird dieser Vor-
stellung in der Praxis derzeit in sehr 
unterschiedlicher Weise entsprochen. 

Zwar sind immerhin rund 60% aller 
Verwaltungsräte unabhängig. Allerdings 
ist die Spanne erheblich und reicht 
bei einzelnen Unternehmen von «null» 
bis «alle» (siehe Abbildung 1). Die weit-
aus meisten Verstösse gegen die Un-

abhängigkeit resultieren aus einer ge-
genwärtigen oder früheren Mitarbeit 
in dem betreffenden Unternehmen. 

Abgesehen von Sondersituationen be-
sonders problematisch ist dabei eine 
Personalunion zwischen CEO und 
VRP. Diese führte gemäss der HSG/
KPMG Studie sogar statistisch nach-
weisbar zu einer höheren Entschädi-
gung. Es stellt sich also auch im In-
teresse von Vergütungsfragen die 
Forderung nach mehr externen Ver-
waltungsräten in den Unternehmen.

Prozess zur Festlegung der 
Vergütung 
Nach den Vorgaben guter Corporate 
Governance sollten im Verwaltungs-
rat Ausschüsse gebildet werden, die 
sich auf einzelne, besonders zeitaufwän-
dige oder komplexe Aufgaben konzen-
trieren. Der Gesamtverwaltungsrat 
kann so von Arbeit entlastet werden, 
und schwierigere Aufgaben werden 
von den jeweiligen Ausschüssen mit 
der notwendigen erhöhten Aufmerk-
samkeit bearbeitet. Von den im Rah-
men der HSG/KPMG Studie unter-
suchten Unternehmen verfügen rund 
40% über einen Vergütungsausschuss 
(Compensation Committee). Bemer-
kenswert ist, dass sich ein statisti-
scher Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Vergütung und dem Vorhan-
densein eines Vergütungsausschus-
ses vermuten lässt: die Existenz eines 

Vergütungsausschusses senkt das 
durchschnittliche Gehaltsniveau. Im 
Interesse einer möglichst objektiven 
Festlegung der Vergütung bietet es 
sich also an, auch in kleineren Unter-
nehmen einen Vergütungsausschuss 
einzusetzen. Zwar fassen sich vor allem 
Familiengesellschaften durch die häu-
fige Identität von Managern und An-
teilseignern quasi selbst in die Tasche. 
Allerdings führt alleine die mit einem 
Vergütungsausschuss bestehende zu-
sätzliche Plattform für Diskussionen 
offensichtlich zu einer insgesamt zu-
rückhaltenderen Vergütungspolitik. 

Als besonders problematisch hat die 
HSG/KPMG Studie ergeben, dass der 
CEO in knapp der Hälfte der Fälle bei 
der Festlegung seines eigenen Ge-
halts mit dabei ist; offene Diskussio-
nen kann man hier sicherlich nicht er-
warten. Auch wird nach Auskunft der 
Befragten über Vergütungsfragen im 
Verwaltungsrat nur wenig diskutiert, 
vielmehr wird ein schon vorher hinter 
den Kulissen abgestimmter Vorschlag 
schlichtweg ohne weitere Ausspra-
che in grosser Runde beschlossen. 
Dabei verwundert es nicht, dass die 
Frage der Abgangsentschädigungen 
meist wenig Berücksichtigung findet, 
schliesslich handelt es sich vor allem 
in guten Zeiten um ein überaus unan-
genehmes Thema. Die sich im Falle 
einer Trennung daraus dann ergeben-
de rechtliche Situation ist meist kom-

Verteilung Anteil nicht unabhängiger VR an allen VR
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Abbildung1: In 23% der antwortenden Unternehmen sind 41 – 60% der Verwaltungsräte nicht unabhängig. 
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plex und verworren, mit der Folge, 
dass es zur Vermeidung von endlosen 
Prozessen und öffentlich zerschlagen-
em Porzellan immer wieder zu hohen 
Zahlungen kommt. 

In Kombination mit der Forderung nach 
möglichst unabhängigen Entscheidun-
gen sollten im Vergütungsausschuss 
ausschliesslich externe Verwaltungs-
räte vertreten sein. Abschliessend 
hervorzuheben ist, dass die Bildung 
eines eigenen Vergütungsausschusses 
trotz der damit verbundenen positiven 
Effekte die übrigen Mitglieder des Ver-

waltungsrats nicht von ihrer Mitver-
antwortung für die getroffenen Ent-
scheidungen entbindet. Dies gilt aber 
generell für die Arbeit in Ausschüssen, 
und ist keine Besonderheit des Ver-
gütungsausschusses. 

Art und Ausgestaltung der 
Vergütung 
Den vermutlich weitreichendsten Ver-
besserungsbedarf hat die HSG/KPMG
Studie hinsichtlich der Art und Aus-
gestaltung der gewährten Vergütung 
identifiziert. Die grosse Mehrzahl der 
heutigen Vergütungssysteme ist näm-

lich überaus kurzfristig ausgerichtet. 
So wird in 80% der Fälle die Vergü-
tung der Geschäftsleitung für gerade 
einmal ein Jahr fixiert. Sofern variable 
Gehaltsbestandteile gewährt werden, 
sind diese in rund drei Vierteln der 
Fälle ausschliesslich vom Erreichen 
des Budgets des Folgejahres abhän-
gig. Die jährlichen Budgetverhandlun-
gen dürften damit in Wahrheit ver-
kappte Salärverhandlungen sein, und 
die sich ergebenden Budgets sind in 
der Folge eher vorsichtig als realis-
tisch angesetzt. 

Mittel- und langfristiges Denken der 
Geschäftsleitung im Interesse einer 
nachhaltigen Wertsteigerung des Un-
ternehmens wird so nicht unterstützt. 
Durch den kurzfristigen Ergebnisfokus 
ist das Anreizmodell für ganzheitlichen 
unternehmerischen Erfolg auch viel 
zu eng gefasst, gerade wenn es in 
Wachstums- und Investitionsphasen 
um den Aufbau immaterieller Werte 
wie Kundenstamm oder technologi-
schem Know-How geht. Ein bemer-
kenswertes Ergebnis der Studie war 
die Feststellung, dass Aktien- und 
Optionsprogramme bei der grossen 
Mehrzahl der Unternehmen keine 
Rolle spielen. Die öffentliche Diskus-
sion scheint hier von einigen Gross-
unternehmen sowie besonders spek-
takulären Ausreissern geprägt zu sein. 

Regionale Benchmarks bei der Festlegung der Vergütung
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Offenlegung und Transparenz 
Nach den neuen gesetzlichen Rege-
lungen müssen börsenkotierte Ge-
sellschaften seit dem Geschäftsjahr 
beziehungsweise Kalenderjahr 2007 
alle an Mitglieder von Verwaltungs-
rat und Geschäftsleitung gewährten 
Vergütungen im Anhang zur Jahres-
rechnung angeben. Im Sinne guter 
Corporate Governance ist Transparenz 
zwar grundsätzlich zu begrüssen. Aller-
dings haben empirische Untersuchun-
gen im Ausland nachgewiesen, dass 
die reine Höhe der Vergütungen damit 
nicht begrenzt werden kann, sondern 
eher das Gegenteil zu erwarten ist. 

Schlussfolgerungen

Vergütungsfragen haben viele Di-
mensionen. In der öffentlichen De-
batte wird meist nur auf die abso-
lute Höhe fokussiert; diese kann 
einfach verglichen werden und ist 
Neid-Argumenten sehr leicht zu-
gänglich. Dabei wird regelmässig 
übersehen, dass die Höhe einer Ver-
gütung nicht am Beginn, sondern 
am Ende eines langen Prozesses 
steht. Damit dieser im mittel- und 
langfristigen Interesse der Anteils-
eigner erfolgen kann, sind aus Sicht
einer guten Corporate Governance 
eine ganze Reihe von Vorgaben zu 
berücksichtigen. Wenn es schon an 
diesen fehlt, braucht es nicht zu ver-
wundern, dass das Ergebnis des 
Entscheidungsprozesses ebenfalls 
nicht befriedigend ist. Nun flammt 
die Salärdiskussion in regelmässi-
gen Abständen neu auf, und die 
eben in Kraft getretenen Regeln zu 
mehr Transparenz werden sicherlich 
nicht zu einer Beruhigung der De-
batte beitragen. Von daher scheinen 
die Verantwortlichen gut beraten zu 
sein, nicht länger an Symptomen 
herumzuoperieren, sondern das 
Übel an der Wurzel zu packen und 
den gesamte Prozess einmal zu 
überdenken.

Verteilung Höhe Vergütung CEO in Abhängigkeit vom Umsatz 
(in TCHF)
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In 35% der antwortenden Unternehmen mit weniger als CHF 500 Mio. Umsatz beträgt die Vergü-
tung des CEO zwischen TCHF 200 und 400. 

Im Wettbewerb um die besten Füh-
rungskräfte kann es nämlich zu einem 
Preiswettbewerb nach oben kommen, 
bei dem kein Unternehmen zugeben 
will, die eigenen Manager verdienten 
weniger als bei einem vergleichbaren 
Unternehmen und seien damit mög-
licherweise schlechter oder weniger 
motiviert. 
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Die Weiterentwicklung der Internen 
Revision
Nachdem sich die Interne Revision weltweit verstärkt um die Imple-
mentation und die Überwachung des Internen Kontrollsystems im 
Bereich der finanziellen Berichterstattung gekümmert hat, geht es 
nun wieder verstärkt darum, Mehrwert zu schaffen.

Hans-Ulrich Pfyffer
Advisory

Emad Bibawi
Internal Audit Services

«Die Interne Revision erbringt unabhän-
gige und objektive Prüfungs- (Assurance) 
und Beratungs-Dienstleistungen, welche 
darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte 
zu schaffen und die Geschäftsprozesse 
zu verbessern. Sie unterstützt die Or-
ganisation bei der Erreichung ihrer Ziele, 
indem sie mit einem systematischen 
und zielgerichteten Ansatz die Effekti-
vität des Risikomanagements, der Kon-
trollen und der Führungs- und Über-
wachungsprozesse bewertet und diese 
verbessern hilft».1 

Diese Definition zeigt die Breite der mö-
glichen Unterstützungsleistungen der 
Internen Revision auf. Während in den 
letzten Jahren die Kontrollen im Fokus 
standen, richten sich weltweit die In-
ternen Revisionen wieder verstärkt auf 
das Risikomanagement und die Füh-
rungsprozesse aus.

Einführung 
Die zunehmenden Erwartungen der 
Anspruchsgruppen und eine neue Sicht 
des Risikomanagements intensivie-
ren die Diskussion um die Rolle der 
Internen Revision. Die Wurzeln der In-
ternen Revision wurden im angelsä-
chsischen Raum begründet. Auch die 
nachfolgende Entwicklung über die 
Jahrzehnte wurde vornehmlich aus den 
USA vorangetrieben. Es ist deshalb 
von Interesse, die Entwicklungen in 
diesem Umfeld zu verfolgen, um Aus-
sagen über die Zukunft der Internen 
Revision zu machen. Im Rahmen einer 
KPMG Studie aus den USA2, die hier 
zusammengefasst werden soll, lässt 
sich die zukünftige Entwicklung der 
Internen Revision abschätzen.

Nachdem in den letzten fünf Jahren 
der Fokus der Internen Revision im 
Sog von Sarbanes-Oxley stark auf 
Compliance-Themen gerichtet war, 
steht nun verstärkt die Anforderung an 
die Mehrwertschöpfung im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Parallel dazu ha-
ben die Finanzmärkte, aber auch Rating- 
Agenturen die Notwendigkeit eines 
unternehmensweiten Risikomanage-
ments (Enterprise Risk Management) 
unterstrichen. Diese Faktoren führen 
dazu, dass die Erwartungen an die In-
terne Revision erweitert werden und 
eine neue Optik verlangt wird, wozu 
die Schaffung von Mehrwerten gehört.
Dabei müssen wir festhalten, dass die 

Interne Revision in der Schweiz nicht 
so stark auf Compliance-Themen aus-
gerichtet war, wie beispielsweise in 
den USA. 

Das veränderte Umfeld
Die zunehmende Beschleunigung der 
Geschäftsabläufe und die Komplexität 
der Wirtschaft werden auch in den nä-
chsten Jahren vorangehen. Neue Kon-
kurrenten, Techniken, Finanzinstrumen-
te sowie permanenter Kostendruck 
und die zunehmende Regulierung füh-
ren zu neuen Risiken, ergeben aber 
auch neue Chancen. Im Rahmen die-
ses Wandels ergibt sich für die Interne 
Revision ein neuer Betätigungsmix: 
Unterstützung bei der Umsetzung un-
ternehmerischer Ziele, Überwachung 
des Risikomanagements sowie Sicher-
stellung der Compliance.

Die neue Rolle des CFO
So wie sich die Rolle der Internen Re-
vision verändert, entwickelt sich die 
Funktion des CFO weiter. Traditionell 
war der CFO für Risiken, finanzielle 
Berichterstattung, Einhaltung der Ka-
pitalmarktvorgaben und Bereitstellung 
der Infrastruktur zuständig. Zunehmend 
werden dem CFO weitere Aufgaben 
übertragen. Unternehmen erwarten 

1   SVIR Schweizerischer Verband für Interne Revision,  
 Leitlinie zum Internen Audit
2 KPMG US, «The Evolving Role of the Internal Auditor» ist 
 in elektronischer Form unter auditcommittee@kpmg.ch 
 erhältlich.
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von ihrem CFO vermehrt eine tragende 
Rolle im Strategieprozess. Die Pflich-
ten des «Buchhalters» treten in den 
Hintergrund und werden durch Aufga-
ben im Zusammenhang mit der finan-
ziellen Transformation, der Akquisition 
und Post-Merger-Integration, der Ver-
besserung der Geschäftsprozesse und 
dem Change Management ersetzt. 
CFOs werden sich verstärkt auf Tätig-
keiten konzentrieren müssen, welche 
der Wertschöpfung dienen.

Im Gleichschritt bieten sich der Internen 
Revision Möglichkeiten, ihre teilweise 
vergangenheitsorientierte Betrach-
tungsweise durch vorwärtsschauende 
Aktivitäten zu ergänzen und dadurch 
Mehrwert für die Unternehmung zu 
generieren. Die besonderen Stärken 
der Internen Revision, wie Analyse 
und Risikokontrollen, erlauben eine 
ideale Unterstützung der CFO-Agenda.

Gesamtheitliches 
Risikomanagement
In praktisch allen Unternehmen werden 
Risiken nun unternehmensweit eva-
luiert und überwacht. Die Geschäfts-
leitungen haben die Unterstützung 
ihrer Verwaltungsräte und der Regu-
latoren im Visier. Risk Maps und an-
dere Instrumente werden vermehrt 
zur Steuerung der Risiken eingesetzt.

Das Tätigkeitsgebiet der Internen Revi-
sion im Bereich des Risikomanage-

ments ist facettenreich. Das Institut of 
Internal Auditors fordert diesbezüglich 
gemäss Standard 2110: «Die Interne 
Revision unterstützt das Unternehmen 
bei der Erkennung und Bewertung we-
sentlicher Risikopotenziale und leistet 
Beiträge zur Verbesserung der Risiko-
management- und Kontrollsysteme».3 
Zusätzlich fordern viele Organisationen 
von ihren internen Revisionsabteilun-
gen die folgenden Zusatzleistungen:

■ Risikoidentifikation und Priorisierung
■ Ausrichtung der Mitarbeiter, 
 Prozesse und Systeme auf die 

Geschäftsstrategien
■ Definition von Key Performance 

Indikatoren
■ Analyse und Quantifizierung der 

Risikofaktoren in neuen Geschäfts-
 projekten und Strategien 
■ Aufzeigen der Risikosituation bei 

Projekten und Initiativen

Das Verständnis für die Organisation, 
das Wissen im Bereich des Risikoma-
nagements und die Kenntnisse der IKS-
Rahmenkonzepte ermöglichen der In-
ternen Revision das Erbringen eines 
wertvollen Beitrags.

Koordination der Assurance- 
Funktionen
Die Überwachungs- und Kontrolltätig-
keiten in den Unternehmen wurden in 
den letzten Jahren intensiviert. Dies 
ist sowohl auf die Verstärkung der Cor-

porate Governance als auch auf exter-
ne Regulationen zurückzuführen. Eine 
nicht unbedeutende Rolle spielen eben-
falls die Audit Committees, welche ein 
Bedürfnis nach unabhängigen und ob-
jektiven Informationen haben. Zusätz-
lich gibt es vermehrt funktionsspezifi-
sche Anforderungen, beispielsweise 
im IT- und Entwicklungsbereich. Auch 
im Qualitätsmanagement werden ver-
mehrt Audits durchgeführt. Es ist des-
halb notwendig, dass sich die diversen 
Überwachungsfunktionen gut aufeinan-
der abstimmen und zu diesem Zweck 
unter anderem einen gemeinsamen 
Prüfplan entwickeln.

Es ist eine Herausforderung, die ver-
schiedenen Anforderungen in einen 
gemeinsamen Prozess zu integrieren. 
Es braucht einen «Prozess-Owner», 
welcher sowohl für die Koordination 
und die Abstimmungsarbeiten zwischen 
den verschiedenen Kontrollaktivitäten, 
als auch für die finale Prozessüberwa-
chung die Varantwortung übernimmt. 
Dabei ist die Interne Revision präde-
stiniert, eine führende Rolle im Sinne 
eines «Assurance-Koordinators» zu 
übernehmen.

Compliance
Parallel zum internen Wunsch, die Ri-
sikomanagement-Systeme aus «einem 

3 SVIR, Leitlinie zum Internen Audit
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Guss» zu definieren, entwickelt sich 
das externe Bedürfnis der Anspruchs-
gruppen nach integrierten Informatio-
nen. Während beispielsweise die An-
forderungen aus Sarbanes-Oxley zu 
Beginn mit komplexen und aufwän-
digen Prozessen umgesetzt wurden, 
geht es nun darum, die Effizienz und 
Nachhaltigkeit dieser Compliance-
Systeme sicherzustellen. Die Interne 
Revision verfügt hier über wichtige 
Kompetenzen. Konkret:

■ Unterstützung bei der Risikoidenti-
fikation

■ Bestimmung und Beschreibung 
von Schlüsselkontrollen

■ Automatisierung von Kontrollen
■ Sicherstellung einer kontinuierlichen 
 Überwachung

Gerade im Zusammenspiel und in einer 
möglichen Integration von Risikomana-
gement und Interner Kontrolle braucht 
es die Erfahrung von Internen Reviso-
ren. Dabei liefert die Interne Revision 
einen Mehrwert, indem sie zur Sen-
kung der Kosten der Compliance durch 
die Einführung von effizienten und nach-
haltigen Systemen beiträgt.

Die neue Ausrichtung der 
Internen Revision
Ausgehend von ihrer traditionellen Rolle 
im Bereich des Vermögensschutzes, 
kann die Interne Revision im Sinne einer 
objektiven und unabhängigen Beratung 

sich wieder verstärkt in Gebiete vor-
wagen, die einen Mehrwert für die Or-
ganisation generieren. Das Pendel 
schlägt nun wieder von der Compliance-
Rolle in Richtung unabhängige Bera-
tung. Dabei ist in jedem Fall die Risiko-
orientierung ein wichtiges Merkmal. 
Sowohl die jährliche als auch die län-
gerfristige Planung sollten durch eine 
starke Risikofokussierung geprägt sein.
Auch innerhalb der einzelnen Revisions-
projekte ist es wichtig, die Risiken zu 
identifizieren und das Prüfprogramm 
darauf auszurichten.

Vermögensschutz
Obwohl die Interne Revision ihren Fo-
kus erweitert, sollen die bisherigen 
Tätigkeiten im Gebiet des Vermögens-
schutzes nicht aufgegeben werden. 
Nach erfolgreicher Einführung eines 
IKS braucht es die regelmässige Über-
prüfung der wichtigsten Kontrollen. Da-
bei kann der Revisor sehr wohl darauf 
hinweisen, dass zwar die Kontrolle funk-
tioniert, deren Ausgestaltung jedoch 
kostengünstiger umgesetzt werden 
könnte. Als Beispiel sei die physische 
Stichtagsinventur im Lagerbereich er-
wähnt. Es kann sein, dass eine per-
manente Inventur auf Stichprobenbasis 
effizienter durchgeführt werden kann. 
Diese Denkhaltung ist die Basis für den 
Ansatz der «Control Transformation». 
Es geht darum, Kontrollen möglichst 
automatisiert und detektiv auszugestal-
ten. Dadurch können Kosten gespart, 

die Sicherheit erhöht und die Nach-
haltigkeit gesichert werden. In führen-
den Organisationen wird das «Kontroll-
Portfolio» regelmässig durch die Interne 
Revision begutachtet und Empfehlun-
gen zur Kostenreduktion umgesetzt.

Schaffung von Mehrwert
Im sich permanent wandelnden Um-
feld ist die Interne Revision gezwungen, 
neue Ansätze innerhalb ihrer Prüfungs-
tätigkeit zu finden. Es gilt, neue Hori-
zonte zu ergründen. Nachfolgend sind 
innovative Beispiele aufgelistet, wie 
Interne Revisionen ihre Aufgaben auf 
eine neue Art erledigen können:

Datenanalyse und 
kontinuierlicher Audit
Interne Revisoren können verstärkt 
Datenanalyse-Instrumente einsetzen, 
um Trends oder Abweichungen früh-
zeitig zu erkennen. Dieses Konzept ist 
nicht neu, aber es stehen heute mo-
derne und einfache Tools zur Verfügung, 
welche eine solche Tätigkeit unterstüt-
zen. Es geht darum, im «Heuhaufen» 
der Informationen die richtigen Daten 
auszuwählen und rasch Schlussfolge-
rungen zu ziehen.

Beim «Continuous Auditing» geht es 
darum, Filter oder Abfragetools so ein-
zurichten, dass sie allfällige Abweichun-
gen sofort erfassen und melden. Im 
Bereich der Debitoren kann beispiels-
weise ein bestimmtes Überschreiten 
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einer Kreditlimite zu einer Nachricht für 
die Interne Revision führen. Dadurch-
werden allfällige, sich auch bloss ab-
zeichnende Probleme sofort erkannt.

Die Einführung solcher Audit-Techniken 
führt in einer ersten Phase zu notwen-
digen Investitionen in Software und 
Ausbildung. Schon nach kurzer Zeit zah-
len sich diese Investitionen jedoch aus.

Strategische Initiativen 
und Planung
Organisationen setzten sich jährlich ty-
pischerweise vier bis fünf strategische 
Ziele. Jedoch ist oft feststellbar, dass 
diese Zielsetzung nicht kongruent auf 
alle Managementstufen hinuntergebro-
chen wird. «Mixed Signals» führen oft 
zu Frustrationen und verhindern mögli-
cherweise eine effiziente Zielerreichung. 

Die Interne Revision kann in diesem Be-
reich überprüfen, ob die Ziele einer Or-
ganisation angemessen kommuniziert 
und umgesetzt werden. Es geht nicht 
darum, dass die Interne Revision selber 
strategische Ziele für die Organisation 
definiert oder hinterfragt. Die Analyse 
der Prozesse, welche der Umsetzung 
der strategischen Ziele zu Grunde liegt,
ist sehr wohl eine mögliche Aufgabe 
der Internen Revision.

Tone at the Top/Unternehmenskultur
Die Vorbildwirkung und die Unterneh-
menskultur sind wichtige Elemente 

eines Internen Kontrollsystems (siehe 
COSO Modell). Somit sollen sie auch 
durch die Interne Revision beurteilt 
werden können. Dies kann beispiels-
weise durch die Analyse von Mitarbei-
terzufriedenheits-Umfragen geschehen. 
Die zentrale Frage lautet in diesem Zu-
sammenhang: Werden allfällige Schlüs-
se gezogen und Aktionen umgesetzt? 
Auch hier kann die Interne Revision 
einen wichtigen Beitrag liefern.

Die Ethik-Hotline (Whistleblowing) ist 
eines der neueren Instrumente, die 
nach und nach auch in der Schweiz Fuss 
fassen. Die Interne Revision kann bei 
Bedarf den Betrieb einer solchen Hot-
line übernehmen oder sicherstellen, 
dass aufgebrachte Themen entspre-
chend weiterverfolgt werden.

Ein weiteres Tätigkeitsgebiet eröffnet 
sich im Bereich der Betrugsprävention. 
Es gibt Interne Revisionen, die sich 
einen Namen im Bereich der Ausbil-
dung und der Sensibilisierung geschaf-
fen haben. Auch der Einbezug bei der 
Aufdeckung und Verfolgung von wirt-
schaftskriminellen Aktivitäten gehört 
zum Aufgabengebiet der Internen Re-
vision, wenn auch der Einsatz von fir-
menexternen Spezialisten aus dem Be-
reich Forensic vielfach zu empfehlen ist.

Neue Geschäftsgebiete 
und Regionen
Hat die Unternehmung die Fähigkeiten 

und Ressourcen, um in neue Märkte 
und Regionen zu investieren? Diese 
Frage stellt sich zu Beginn einer Akqui-
sition. Die Interne Revision kann nach 
erfolgter Transaktion relativ schnell vor 
Ort eingesetzt werden, damit das neue 
Gruppenunternehmen in kurzer Zeit in 
den Konzern integriert werden kann. 
Die Interne Revision muss die richtigen 
Fragen stellen und bei allfälligen Be-
denken die vorgesetzten Stellen in-
formieren.

Steuerstrategie und -planung
Die Interne Revision kann die Einhal-
tung der Steuergesetze überprüfen. 
Dabei geht es nicht nur um Compliance, 
sondern auch um das Design und die 
Funktionalität der Internen Kontrolle 
im Steuerbereich. Ist die Steuerstrate-
gie und -planung auf die Ziele der Un-
ternehmung ausgerichtet? Wurden die 
Risiken einer solchen Strategie iden-
tifiziert und bewertet? Auch hier geht 
es bei der Arbeit der Internen Revision 
nicht darum, inhaltlich die Steuerstra-
tegie zu beurteilen, sondern den Pro-
zess zu begutachten oder bei Unsicher-
heiten Verbesserungen anzubringen.

Weiterentwicklung der 
Fachkompetenz
Um all diese neuen Aufgaben bewäl-
tigen zu können, braucht es entspre-
chende Fachkompetenz. Diese ist noch 
nicht überall vorhanden. Sie kann von 
extern eingekauft werden, aber auch 
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intern besteht die Möglichkeit, Spe-
zialisten aus einzelnen Funktionen in 
die Revisionsteams einzubauen (so ge-
nanntes Gastrevisoren-Konzept). Da-
neben besteht die Möglichkeit, die 
bestehenden Mitarbeiter auf den fol-
genden Gebieten weiterzuentwickeln:

■ Geschäfts-, respektive Branchen-
kenntnisse

■ Einführung in die verschiedenen 
Kulturen

■ Förderung der Sozialkompetenz
■ Kommunikationstraining für die 

Zusammenarbeit auf Stufe C-Level
■ Kenntnisse im Bereich «Enterprise 

Risk Management»
■ Erfahrungen im «Continuous 
 Auditing»
■ Betrugsprävention und ethisches 

Verhalten 
■ IT-Skills
■ Analytische Fähigkeiten und 
 schnelles Auffassungsvermögen
■ Ausbildungslehrgänge zum 

Wirtschaftsprüfer, CIA, Quality 
Management etc.

Die Weiterentwicklung der Fachkom-
petenz des internen Revisionsteams 
gehört zu den wichtigsten Führungs-
aufgaben des Leiters der Internen Re-
vision und bildet eine eminent wichtige 
Erfolgsvoraussetzung.

Schlussfolgerung
Es gehört zur Aufgabe des Leiters der 
Internen Revision, die Unternehmung 
auf die Kompetenzen und Möglichkei-
ten aufmerksam zu machen. Im Gegen-
zug sind die Unternehmensleitungen 
aufgefordert, die Internen Revisions-
abteilungen zu fördern und einen Mehr-
wert zu verlangen. Die Interne Revision 
ist eine Funktion mit grossem Poten-
tial, das allzu oft nicht genügend ge-
nutzt wird.

Wie kann der Nutzen der Inter-
nen Revision gesteigert werden?

■ Fokussierung auf Zukunft 
 (nicht nur Geschichtsschreibung)
■ Verstärkte Zusammenarbeit mit 

Risk Management
■ Zunehmender Einsatz von Spe-

zialisten
■ Unterstützung bei Betrugsprä-

vention
■ Klare Definition der Rolle beim 

Aufbau und Betrieb interner 
 Kontrollsysteme
■ Erhöhte Akzeptanz bei Unter-
 nehmensführung
■ Unverändert wichtig: 
 Unabhängigkeit und Objektivität
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Tax Governance für Mitglieder des Audit 
Committee

Hat das Audit Committee Tax Governance auf seinem Radar?

Raymund Gerardu
Sophie Starkey
Tax

Corporate Governance ist ein Kernthema 
für Audit Committees (AC) und der Be-
reich Steuern ein Teilaspekt davon, der 
seit jeher zu kurz kommt. Seit ein paar 
Jahren steht Tax Governance nicht nur 
auf der Agenda der Steuerzahler und 
Steuerbehörden, sondern auch der Ak-
tionäre, Finanzanalysten, Medien und 
Aufsichtsorgane. Wenngleich bedeu-
tende Fortschritte gemacht wurden, was 
die Anerkennung des Tax Managements 
als zentrales Thema angeht, ist der Be-
reich Steuern komplexer und anspruchs-
voller und dadurch schwerer greifbar 
geworden. Die Unternehmen können 
ihn weiter als Spezialgebiet behandeln 
– allerdings kann dieser Ansatz zu ver-
tanen Chancen, mangelhafter Kommu-
nikation und wesentlichen Steuerpro-
blematiken führen. Der Verwaltungsrat 
in solchen Unternehmen ist von Grund 
auf nicht richtig informiert und daher 
Risiken ausgesetzt. Wir meinen, dass 
Tax Governance in den Verantwortungs-
bereich des Verwaltungsrats gehört 
und vom Audit Committee überwacht 
werden sollte. In diesem Artikel gehen 
wir darauf ein, was das Audit Committee 
unserer Auffassung nach in Bezug auf 
Tax Governance vom Verwaltungsrat 
verlangen sollte.

Das ganze Bild? 
Wenn man Ihnen als AC-Mitglied die 
Frage stellen würde: «Können Sie den 
effektiven Steuersatz Ihres Unternehmens 
und die Höhe der mit dieser Position 
verbundenen latenten Einkommen-
steuerrisiken angeben?» – wären Sie in 
der Lage, sie zufrieden stellend zu be-
antworten? Könnten Sie die Höhe an-
derer Steuern angeben? Nur allzu häufig 
müssen wir feststellen, dass AC-Mit-
glieder nicht in der Lage sind, solche 
Fragen zu beantworten.

Werfen wir einen kurzen Blick auf welt-
weit tätige Steuerabteilungen und da-
rauf, wie diese organisiert sind. Häufig 
stellen wir fest, dass sie abgeschottet 
vom Verwaltungsrat und in hohem 
Masse sogar abgeschottet von den 
Geschäftseinheiten agieren. Die di-
rekte Berichtslinie vom Leiter Steu-
ern verläuft oft zum CFO, dem Leiter 
der Rechtsabteilung oder manchmal 
auch zu einer Führungskraft in der Fi-
nanzabteilung (zum Beispiel dem Con-
troller oder Treasurer). Dies bedeutet, 
dass Steuerfragen selten auf Verwal-
tungsratsebene behandelt werden.

Zudem werden Steuerabteilungen un-
serer Erfahrung nach häufig nicht unter 
strategischen, sondern unter Com-
pliance-Gesichtspunkten überwacht. 
Zwar berücksichtigen manche die ef-
fektive Steuerersparnis beziehungs-
weise den effektiven Steuersatz, die 

sie für das Unternehmen erzielen, 
allerdings tun sie dies normalerweise 
isoliert und nicht als Teil einer unter-
nehmensweiten Strategie. Der direkte 
Vorgesetzte des Leiters Steuern über-
wacht gewöhnlich diese Aufgaben. 
Eine weitergehende Kommunikation 
mit anderen Interessengruppen wie 
etwa dem Audit Committee und den 
Aktionären ist üblicherweise nicht 
förmlich etabliert.

Steigende Erwartungen 
Trotz dieses trüben Bildes muss fai-
rerweise gesagt werden, dass die Un-
ternehmen Anfang bis Mitte der neun-
ziger Jahre damit begonnen haben, 
dem Aspekt der Wertschöpfung und 
des Werterhalts im Zusammenhang 
mit Steuern mehr Beachtung zu schen-
ken. In jüngerer Zeit liegt der Schwer-
punkt auch auf dem Einfluss, den das 
Value Management im Bereich Steu-
ern auf die Kommunikation mit Akti-
onären und Finanzanalysten hat. Pa-
rallel dazu entstand der Trend, Steuern 
in den Bereich von unternehmens-
weiten Risk Management-Projekten 
einzubeziehen.

Das Interesse an Governance-Fragen 
von externer Seite hat nach dem spek-
takulären Absturz von Unternehmen 
wie Enron dramatisch zugenommen. 
Der US-Gesetzgeber ergriff – von 
manchen als drakonisch empfundene 
– Massnahmen, indem er den Sarba-
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nes-Oxley Act (SOX) einführte und 
vorschrieb, dass SEC-registrierte Un-
ternehmen dessen Anforderungen in-
nerhalb sehr kurzer Zeit zu 100% erfül-
len mussten. Dies verursachte Aufruhr 
in Tax Accounting Kreisen, und im er-
sten Jahr der Einreichung der Unter-
lagen nach den Bestimmungen des 
SOX wurde klar, dass zirka ein Drittel 
der materiellen Schwachstellen mit 
Steuerfragen zu tun hatte.

Zwar könnte man nun sagen: «Aber 
das betrifft die USA…», doch müssen 
wir anerkennen, dass in den Jahren 
nach diesen Firmenskandalen andere 
Länder dem Vorstoss der USA gefolgt 
sind und eigene «Kontrollumfeld»-
Gesetze eingeführt haben.

Zu den aktuellen Entwicklungen ge-
hört, dass der US Financial Accounting 
Standards Board (FASB) und der In-
ternational Accounting Standards Board 
(IASB) an gemeinsamen Standards 
arbeiten. Dies könnte dazu führen, dass 
einige in den USA vertretene Ansätze 
den Weg über den Atlantik nach Eu-
ropa finden. Wir wissen ferner, dass 
die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung plant, die Bilanzierung latenter 
Steuern von 200 der 1’200 börsen-
notierten Unternehmen in Deutschland 
zu überprüfen. Besonders interessiert 
sie, wie steuerliche Verlustvorträge 
bilanziert werden. In den USA hat der 
FASB eine neue steuerliche Heraus-

forderung geschaffen, indem er eine 
Compliance-abhängige Interpretation 
für die Bildung von Rückstellungen 
für steuerliche Risiken eingeführt hat 
(FIN 48), die von den Unternehmen 
die Identifizierung und Quantifizierung 
steuerlicher Eventualverbindlichkeiten 
verlangt. Die Bestimmung selbst ist 
nicht neu, doch schreibt FIN 48 einen 
sehr viel genaueren und verbindliche-
ren Ansatz vor; auch wird eine Offen-
legung dieser Einkommensteuerrisi-
ken in sehr viel grösserem Umfang 
gefordert.

Die Kombination aus Gesetzesände-
rungen, Wettbewerbsdruck und Ri-
sikobewusstsein hat die Unternehmen 
veranlasst einzugestehen, dass die 
letztendliche Verantwortung für Steu-
erfragen vom CFO auf den CEO und 
dann auf das Audit Committee über-
gehen sollte. Mit anderen Worten: Der 
Bereich Steuern ist, beziehungsweise 
sollte nicht mehr eine rein technische 
Funktion innerhalb der Organisation 
eines Unternehmens sein, sondern 
integraler Bestandteil der Art und Wei-
se, wie es seine Finanzen managt. 

Trotz dieser Argumente wird es wei-
terhin Fälle geben, in denen Steuer-
abteilungen entweder isoliert vom 
übrigen Unternehmen agieren oder es 
ihnen an Ressourcen fehlt (zum Bei-
spiel Personal, Beratungsbudget), um 
diese Aufgaben wahrzunehmen. Oft 

gehen solche Dinge Hand in Hand mit 
einer geringen oder keinerlei Über-
wachung beziehungsweise aktiven In-
tervention seitens des Audit Commit-
tee. Wie können wir dieses Bild ver-
ändern, damit Verwaltungsräte nicht 
länger Risiken ausgesetzt und in der 
Lage sind, sicher und professionell 
mit Anfragen umzugehen, die von aus-
sen an sie herangetragen werden? 

Steuern gehören auf die 
AC-Agenda
In vielen Unternehmen überträgt der 
Aufsichtsrat die Überwachung der 
Finanzfunktion des Unternehmens dem 
Audit Committee oder einem anderen 
speziellen (Finanz-) Ausschuss des 
Verwaltungsrats. 

Da Steuern einen Teilbereich der Fi-
nanzen darstellen, sollte dieses Gre-
mium unserer Ansicht nach das Thema 
Steuern auf seine Agenda setzen und 
vorgeben, wie diese zu managen sind. 
Natürlich verfolgen Unternehmen un-
terschiedliche Ansätze in Bezug auf 
Schwerpunkte, Strategien und den 
Umgang mit (steuerlichen) Risiken. 
Manche entscheiden sich für den ge-
wagten Einsatz steuerlicher Gestal-
tungsmittel als Versuch, Werte für 
das Unternehmen zu schaffen. Dabei 
haben sie dann die Wahl, entweder 
ein hohes Risiko zu tragen und Bilanz-
rücklagen dafür zu bilden oder aber 
einen moderaten Ansatz ohne Rück-
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lagenbildung zu verfolgen. Andere Un-
ternehmen gehen weniger nach stra-
tegischen als nach Compliance-be-
zogenen Gesichtspunkten vor. All dies 
sind wichtige Fragen, derer sich das 
Audit Committee annehmen sollte. 
Unabhängig vom Ansatz erhält das 
Audit Committee, wenn es den Bereich 
Steuern auf seine Agenda setzt, einen 
besseren Einblick in das Tagesgeschäft 
der Steuerfunktion. Mit diesem Wissen 
kann das Audit Committee der Steuer-
abteilung bei der Erreichung ihrer Ziele 
helfen, indem es externe Anregungen 
liefert, sie mit (zusätzlichen) Ressour-
cen unterstützt, ihr dabei hilft, mehr 
Einfluss innerhalb der Organisation 
zu gewinnen oder Kommunikations-
kanäle zu verbessern. Dies trägt zwei-
fellos dazu bei, dass dem Unternehmen 
ein «Mehrwert» aus seiner Steuerab-
teilung erwächst. Dieser Wert kann 
dadurch freigesetzt werden, dass das 
Audit Committee eine globale Steu-
erstrategie erarbeitet und vereinbart.

Die Entwicklung einer globalen 
Steuerstrategie – wo möchten 
Sie stehen?
Am Anfang einer jeden globalen Steu-
erstrategie steht die Frage, welche 
Interessengruppen es gibt und welche 
Erwartungen sie haben. Was brauchen 
sie? Was möchten sie? In diesen Pro-
zess sollten sämtliche Steuerarten 
einbezogen werden, denen das Un-
ternehmen unterliegt (zum Beispiel 

Körperschafts-, Verkaufs- und Öko-
Steuern sowie Zollabgaben).

Identifizierung der 
Interessengruppen
Im obenstehenden Schaubild sind die 
üblichen externen Interessengruppen 
zusammenfassend dargestellt. Da aber 
jedes Unternehmen eigene Charak-
teristika aufweist, kann sich von Fall 
zu Fall ein anderes Bild ergeben. Zu 
den internen Interessengruppen ge-
hören normalerweise die Bereiche 
Recht, Treasury, Lohnbuchhaltung, 
Risikomanagement, Personal sowie 
die Geschäftseinheiten und Mitarbeiter. 
Schliesslich stellt der Verwaltungsrat 
selbst eine äusserst wichtige Interes-
sengruppe in Bezug auf die Steuer-
funktion dar (siehe Grafik 1).

Das Unternehmen muss die Erwar-
tungen jeder Interessengruppe eru-
ieren. So möchte der Verwaltungsrat 
wahrscheinlich die Steuerplanung in 
Einklang mit dem strategischen Ge-
schäftsplan des Unternehmens brin-
gen. Die Aktionäre möchten über po-
tenzielle steuerliche Auswirkungen 
auf den Reingewinn und die Höhe von 
damit verbundenen Risiken Bescheid 
wissen. Demgegenüber könnten Fi-
nanzmedien an ähnlichen Informatio-
nen und Hinweisen darauf interessiert 
sein, ob das Unternehmen in Bezug 
auf zulässige Transaktionen «auf der 
Kippe steht» oder «alles im grünen Be-

reich ist». Für externe Wirtschaftsprü-
fer sind Finanzdaten und zusätzliche 
Absicherungen wichtig, bevor sie die 
Jahresrechnung des Unternehmens 
zur Genehmigung empfehlen. Der Trea-
surer benötigt eventuell Prognosen 
über Steuerzahlungen für das interne 
Cashflow-Management. Die Steuerbe-
hörden schliesslich möchten Begleit-
unterlagen zu eingereichten Steuerer-
klärungen sehen, die die vertretenen 
Positionen untermauern (zum Beispiel 
Verrechnungspreisdokumentation).
Alles in allem müssen Unternehmen 
die Erwartungen aller Interessengrup-
pen im Blick haben, entscheiden, wel-
che Informationen sie preisgeben 
möchten, und eine Reihe von zu er-
reichenden Ergebnissen oder Zielen 
festlegen, die anhand bestimmter Er-
folgskennzahlen (Key Performance 
Indicators, KPI) gemessen werden.

Stehen die Ziele fest, besteht der 
nächste Schritt darin, die steuerliche 
Risikotoleranz zu bestimmen bezie-
hungsweise zu ermitteln, wie das Un-
ternehmen den Komplex Steuern vom 
Risikostandpunkt aus betrachtet ein-
schätzt. Handelt es sich um eine Ver-
pflichtung gegenüber der Gesellschaft, 
eine formale, von den Aufsichtsbe-
hörden auferlegte Pflicht, die erfüllt 
werden muss? Handelt es sich um 
einen betrieblichen Aufwand, der so 
gering wie möglich ausfallen sollte? 
Oder, vielleicht realistischer, eine Kom-
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Grafik 1, Quelle: KPMG LLP (UK), 2007
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bination von beidem? Das Fazit kann 
sein, dass nicht alle steuerlichen Ri-
siken etwas Schlechtes sind, solan-
ge sie offen kommuniziert und korrekt 
gehandhabt werden. 

Dieser strategische Ansatz erlaubt es 
dem Unternehmen, eine Taktik zu er-
arbeiten, um seine steuerlichen Ziele 
sicher in dem Wissen zu erreichen, 
dass die endgültigen Aktionspläne der 
Unternehmenskultur und allgemeinen 
Strategie entsprechen. Die Bestim-
mung der Risikotoleranz ermöglicht es 
dem Unternehmen Prioritäten zu set-
zen, wie der Bereich Steuern zur Stei-
gerung des Unternehmenswerts bei-
tragen kann. Wenn sich beispielsweise 
aktuell gültige Verrechnungspreisver-
einbarungen negativ auf den effekti-
ven Steuersatz auswirken, inwieweit 
besteht dann Potential zur Korrektur 
dieses Ansatzes und zur Erzielung 
eines besseren Resultats? Das Risiko-
bewusstsein ist eine entscheidende 
Komponente bei der Beantwortung 
dieser Fragen. 

Schliesslich sollte ein Unternehmen 
in ausreichendem Masse Unterlagen 
erstellen, um seine Steuerstrategie 
darzulegen und zu kommunizieren. 
Eine Strategie muss von den betrof-
fenen Interessengruppen im Grossen 
und Ganzen verstanden und von der 
Führungsebene unterstützt werden.
Steht die Struktur, kann die Strategie 

auf vielerlei Weise mit Leben erfüllt 
werden. Das obenstehende Schaubild 
(siehe Grafik 2) zeigt von uns beobach-
tete Ansätze. Unternehmen können 
zum Beispiel mittels Benchmarking 
ermitteln, wo sie momentan stehen. 
Dadurch können sie Kapazitätslücken 
wie etwa fehlende Ressourcen, Zeit-
mangel oder beides feststellen. Sie 
können dann festlegen, wie sie zur 
Erreichung ihrer Ziele vorgehen möch-
ten, vielleicht indem sie gezielte Pla-
nungsgespräche zur Eruierung von 
Möglichkeiten anberaumen, die Steu-
erabteilung reorganisieren oder neue 
technologische Lösungen einführen, 
um Zeit bei ihren Mitarbeitern freizu-
setzen. 

Eine Schlüsselrolle im Tax Manage-
ment-Prozess spielt die Kommunika-
tion. Zu Beginn dieses Artikels haben 
wir das Bild einer isoliert arbeitenden 
Steuerabteilung gezeichnet. Eine gute 
Steuerstrategie beinhaltet auch Lösun-
gen dafür, wie Steuerfragen zwischen 
den Interessengruppen kommuniziert 
werden. Wie stellt die Steuerabteilung 
sicher, dass sie rechtzeitig in Geschäfts-
entscheidungen einbezogen wird? Wie 
verschafft sich Investor Relations ein 
umfassendes Verständnis der Steuer-
rückstellungspositionen in Jahresbe-
richten, um auf Fragen von Analysten 
vorbereitet zu sein? Die Aktualisie-
rung von Berichtsformaten und -in-
halten, um intern und vielleicht auch 

extern ein klares Bild der Fortschritte 
der Strategie zu vermitteln, ist gän-
gige Praxis bei einer Überprüfung 
der Strategie.

Risiko versus Ertrag – wie man 
die richtige Balance bekommt
Eine gute Reputation ist nicht das Pro-
dukt künftiger, sondern bereits erziel-
ter Resultate. Gute Tax Governance 
kann sowohl über als auch unter dem 
Strich zu Wertzuwächsen führen und 
verringert das Risiko einer negativen 
Wahrnehmung von «aussen». Das 
Audit Committee ist verantwortlich 
dafür, das Management von Risiken, 
insbesondere der steuerlichen, zu über-
wachen. Darüber hinaus werden sich 
Unternehmen zunehmend bewusst, 
dass sie es sich im gegenwärtigen 
Umfeld nicht leisten können, die Be-
reiche Steuern und steuerliche Risiken 
als Sonderthemen von Spezialisten 
zu behandeln. Eine vom Verwaltungs-
rat unterstützte Steuerstrategie wird 
den Weg des Bereichs Steuern vom 
«Inseldasein» auf die Agenda des Audit 
Committee erleichtern.
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Offene Fragen zum neuen Revisionsrecht

Präzisierungs- und Auslegungsbedarf im neuen Recht

Rico A. Camponovo
Monique von Graffenried-Albrecht
Legal

Am 1. Januar 2008 ist das neue Revi-
sionsrecht für sämtliche juristische Per-
sonen in Kraft getreten. In der Praxis 
sind bei der Anwendung des neuen 
Revisionsrechts erste juristische Fragen 
aufgetaucht. 

Keine Wahlfreiheit 
zwischen Revisionsstelle 
und zugelassenem Revisor
Das neue Recht hat an vielen Stellen 
den Ausdruck «Revisionsstelle» durch 
den Ausdruck «zugelassener Revisor» 
ersetzt. Dies ist beispielsweise bei der 
Kapitalerhöhungsprüfung, der Aufwer-
tung oder der Überschuldung der Fall. 
Bedeuten diese Änderungen, dass die 
Generalversammlung neu für diese Prü-
fungen frei wählen kann, ob sie diese 
durch ihre Revisionsstelle durchführen 
lässt oder ob sie ad-hoc einen beliebi-
gen anderen Revisoren beizieht?

Bisher war es nur bei der Gründungs-
prüfung möglich, einen anderen Revi-
soren als die Revisionsstelle zu wählen. 
Für die erwähnten besonderen Prüfun-
gen war die Revisionsstelle beziehungs-
weise ein besonders befähigter Revi-
sor vorgesehen. Auch in den letzteren 
Fällen bedeutete diese höhere Quali-
fikationsanforderung nicht, dass ein 
beliebiger besonders befähigter Revi-
sor ausgewählt werden durfte. Wenn 
die eigene Revisionsstelle diese beson-
dere Befähigung erfüllt hat, musste die 
eigene Revisionsstelle mit dieser Prü-
fung betraut werden, auch wenn die 
Botschaft offenbar vom Gegenteil aus-
geht. Daran wurde mit der Gesetzes-
revision nichts geändert. Eine Aktien-
gesellschaft muss für diese besonderen 
Prüfungen die eigene Revisionsstelle 
bestellen, weil der Aktiengesellschaft 

damit die Möglichkeit genommen wird, 
die gut informierte Revisionsstelle mit-
tels eines Neulings zu umgehen. 

Würde man von der erwähnten Wahl-
freiheit ausgehen, ergäbe sich bei der 
Prüfung der Zwischenbilanz in Folge be-
gründeter Besorgnis einer Überschul-
dung gemäss Art. 725 Abs. 2 OR ein 
besonderes Problem. Sofern der Ver-
waltungsrat die Anzeige an das Gericht 
unterlässt, trifft die Pflicht zur Über-
schuldungsanzeige die Revisionsstelle. 
Wird für die Prüfung gemäss Art. 725 
Abs. 2 OR statt der Revisionsstelle ein 
anderer zugelassener Revisor genom-
men, so stellt sich die Frage, wie die 
Revisionsstelle erfahren soll, dass ein 
zugelassener Revisor die Zwischenbi-
lanzen geprüft und die Überschuldung 
bestätigt hat. Trifft den zugelassenen 
Revisor eine Informationspflicht? Wie 
steht es mit der Geheimhaltung? Eine 
Funktionsspaltung in diesem zeitkriti-
schen Moment wäre nicht im Sinne des 
Gesetzgebers. Wenn es keine Wahlfrei-
heit gibt, stellt sich das Problem nicht.

Wahl des zugelassenen Revisors
Für die Wahl der Revisionsstelle gilt 
nach wie vor Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR, 
wonach diese Wahl der Generalver-
sammlung der Aktionäre zusteht. Die 
Ernennung des für die Spezialprüfun-
gen erforderlichen «zugelassenen Re-
visors oder Revisionsexperten» wird 
im Gesetz nicht explizit geregelt. Es 
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stellt sich daher die Frage, welches Or-
gan für die entsprechende Wahl zu-
ständig ist. Geht man davon aus, dass 
der «zugelassene Revisor oder Revi-
sionsexperte» grundsätzlich mit der Re-
visionsstelle identisch ist, stellen sich 
keine besonderen Fragen zur Wahl. Die 
Revisionsstelle ist, auch wenn sie im 
Rahmen von Spezialprüfungen als «zu-
gelassener Revisor oder Revisionsex-
perte» tätig wird, von der Generalver-
sammlung gewählt. Es bleibt die Frage, 
wie die Gesellschaft, welche ein Opting-
out beschlossen hat, ihren «zugelasse-
nen Revisoren oder Revisionsexperten» 
bestimmt.

Die Wahlvorschriften für die Revisions-
stelle wurden nicht geändert. Eine Än-
derung wurde weder in der Botschaft 
noch im Parlament diskutiert. Zudem 
findet sich im Gesetz keine neue Be-
stimmung zu einer «Wahl von zuge-
lassenen Revisoren oder Revisionsex-
perten». Dies entspricht der Rechtslage 
gemäss altem Recht, welches ebenfalls 
keine separate «Wahl von besonders 
befähigten Revisoren» vorsah. Daraus 
ist zu schliessen, dass der Gesetzgeber 
nicht die Absicht hatte, das Wahlsystem 
für die Revisionsstelle beziehungsweise 
den zugelassenen Revisoren oder Re-
visionsexperten neu zu regeln. Dies gilt 
unabhängig vom neuen Opting-System. 
Gesellschaften, welche ein Opting-out 
beschlossen haben, wählen den für 
Spezialprüfungen erforderlichen Revi-

soren somit ebenfalls durch Beschluss 
der Generalversammlung. Die Frage 
kann im Zusammenhang mit Art. 725 
Abs. 2 OR im besonderen Masse ge-
stellt werden, weil in diesem Fall zeit-
liche Dringlichkeit besteht. Wenn der 
zugelassene Revisor mit der Revisions-
stelle identisch sein muss, stellt sich 
auch hier die Frage nicht.

Präzisierungen zur Rotationspflicht
Art. 730a Abs. 2 OR bestimmt, dass 
bei der ordentlichen Revision der Revi-
sionsleiter das Mandat längstens wäh-
rend sieben Jahren ausführen darf. Ge-
mäss Art. 51 RAV beginnt diese Frist 
am 1. Januar 2008. Nach dem Inkraft-
treten dürfen höchstens noch sieben 
Jahresrechnungen geprüft werden. Mit 
dem Rotationsprinzip will der Gesetz-
geber gemäss der Botschaft der allzu 
grossen persönlichen Vertrautheit des 
leitenden Revisors mit dem Führungs-
personal des Prüfkunden vorbeugen. 
Wann beginnt und wann endet diese 
Periode genau? Wie viele Kalenderjahre 
kann diese Frist umfassen? Was darf 
der leitende Revisor nach Ablauf der 
Frist für denselben Kunden tun?

Der Beginn des Fristenlaufs ist mit der 
Wahl der Revisionsstelle an der Gene-
ralversammlung gleichzusetzen. Der 
Schluss der Frist muss mit der Durch-
führung der letzten ordentlichen Gene-
ralversammlung des siebten geprüften 
Geschäftsjahres zusammenfallen, wo-

bei bei einer allfälligen Nichtabnahme 
der Rechnung sich die Frist wohl bis zur 
definitiven Abnahme der Jahresrech-
nung verlängert. Da bei der Gründung 
und auch später kurze und lange Ge-
schäftsjahre unter besonderen Umstän-
den möglich sind, kann die Prüfung der 
sieben erlaubten «Geschäftsjahre» im 
Extremfall auch schon bei Ablauf von 
fünf oder erst bei neun Kalenderjahren 
möglich sein. 

In der gleichen Zeitspanne hat der lei-
tende Revisor seine Funktion nicht nur 
für die Prüfung des Jahresabschlusses, 
sondern auch bei allen andern Prüfbe-
richten für diesen Kunden inne. Die 
Erlaubnis leitender Revisor bei den an-
deren Prüfberichten zu sein, müsste 
sich nach derselben Zeitspanne richten, 
in welcher der leitende Revisor für den 
Jahresabschluss zugelassen ist. Nach 
Ablauf der Frist darf der leitende Revi-
sor das gleiche Mandat erst nach einem 
Unterbruch von drei Jahren wieder auf-
nehmen (Art. 730a Abs. 2 OR). 

Darf der ehemals leitende Revisor wäh-
rend dieser Frist in beschränktem Um-
fang (in nicht leitender Funktion) für 
diese Gesellschaft tätig sein? Darf er 
zum Beispiel gewisse Prüfgebiete wei-
terbearbeiten oder für Spezialfragen 
beigezogen werden? Diese Frage stellt 
sich insbesondere bei kleineren oder 
mittleren Revisionsunternehmen. Legt 
man den Fokus dieser Schutzvorschrift 
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darauf, dass die persönliche Vertrautheit 
des leitenden Revisors mit dem Kun-
den nicht zu gross werden darf, müsste 
man diese Fragen insoweit bejahen, als 
der ehemals leitende Revisor bei seiner 
weitergehenden Tätigkeit für dieselbe 
Gesellschaft keinen Kundenkontakt hat. 
Er könnte also in beschränktem Um-
fang in zudienender Funktion für den 
neuen leitenden Revisor mitarbeiten 
und bis zu einem gewissen Grad sein 
Know-how über diesen Kunden beibe-
halten. Nach drei Jahren darf er das 
Mandat wieder übernehmen.
 
Hinweise an die Generalversamm-
lung bei ordentlicher Revision
Stellt die Revisionsstelle Verstösse 
gegen Gesetz, Statuten oder Organi-
sationsreglement fest, so meldet sie 
diese dem Verwaltungsrat. Bei Verlet-
zungen von Gesetz oder Statuten ist 
zudem die Generalversammlung zu in-
formieren, sofern ein wesentlicher Ver-
stoss vorliegt oder der Verwaltungsrat 
auf Grund der schriftlichen Meldung der 
Revisionsstelle keine angemessenen 
Massnahmen ergreift. Liegt ausschliess-
lich ein Verstoss gegen das Organisa-
tionsreglement vor, welcher nicht zu-
gleich eine Verletzung der Statuten oder 
des Gesetzes mit sich bringt, so ist 
die Generalversammlung – unabhängig 
von der Schwere des Verstosses – 
nicht zu benachrichtigen (Art. 728c 
Abs. 1 und 2 OR). Ist es sinnvoll und 
vom Gesetzgeber so vorgesehen, dass 

die Generalversammlung auch über 
unwesentliche Verstösse gegen Gesetz 
und Statuten informiert werden muss, 
wenn der Verwaltungsrat auf Grund der 
schriftlichen Meldung der Revisions-
stelle keine angemessenen Massnah-
men ergriffen hat?

Ziff. 1 von Art. 728c Abs. 2 OR stellt 
sicher, dass die Generalversammlung 
von allen wesentlichen Verstössen ge-
gen Gesetz und Statuten erfährt. Ziff. 2 
von Abs. 2 knüpft nicht an die Schwere 
der Regelverstösse sondern an die Tat-
sache an, dass der Verwaltungsrat nach 
der entsprechenden Meldung keine 
angemessenen Massnahmen ergreift. 
Bei wesentlichen Verstössen bedeutet 
das, dass die Generalversammlung von 
der Revisionsstelle zum selben Sach-
verhalt einen zweiten Hinweis bekommt, 
nämlich denjenigen, dass der Verwal-
tungsrat nach der schriftlichen Meldung 
des wesentlichen Verstosses nicht ent-
sprechend gehandelt habe. In diesen 
Fällen wird die Generalversammlung 
doppelt informiert. Bei nicht wesent-
lichen Verstössen hat die Revisions-
stelle die Generalversammlung einmal 
zu informieren, sofern der Verwaltungs-
rat trotz der Meldung gemäss Abs. 1 
keine angemessenen Massnahmen er-
griffen hat. 

Es mag stossend erscheinen, dass die 
Generalversammlung über ausbleibende 
Massnahmen bei unwesentlichen Ver-

stössen gegen Gesetz und Statuten 
informiert werden muss. Wenn solche 
Verstösse nicht wichtig sind, sind sie 
nicht wichtig, müsste man meinen. Der 
Gesetzgeber erachtet es jedoch offen-
bar als wichtig, wenn der Verwaltungs-
rat in solchen Fällen keine Massnahmen 
ergreift und beurteilt dies als wesent-
lichen Verstoss gegen die Pflichten des 
Verwaltungsrates. Die Generalversam-
mlung soll von solchen Unterlassungen 
erfahren. Die Revisionsstellen dürfen 
aber zurückhaltend sein. Es kann nicht 
sein, dass die nicht zeitgerecht einge-
leitete Massnahme zur Behebung eines 
unwesentlichen Mangels plötzlich zu 
einem wesentlichen Mangel mutiert.

Hinweise an die Generalversamm-
lung bei eingeschränkter Revision
Im Gegensatz zur ordentlichen Revision 
(Art. 728c OR) findet sich bei der einge-
schränkten Revision in Art. 729c OR 
keine Meldepflicht der Revisionsstelle 
bei Verstössen gegen Gesetz, Statuten 
oder Organisationsreglement. Bedeu-
tet das, dass tatsächlich keine solchen 
Hinweise gemacht werden müssen?

Beschränkte Hinweispflicht 
Die Revisionsstelle hat auch im Rahmen 
einer eingeschränkten Revision der Ge-
neralversammlung eine Stellungnahme 
zum Ergebnis der Prüfung abzugeben. 
Allfällige festgestellte Mängel sind in 
dieser Stellungnahme zu erwähnen. 
Unter Umständen ist es daher für die 
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Revisionsstelle geboten, in ihrer Stellung-
nahme an die Generalverammlung oder 
zumindest gegenüber dem Verwaltungs-
rat auf Verstösse gegen Gesetz, Sta-
tuten oder Organisationsreglement 
hinzuweisen. Die folgenden Beispiele 
sollen dies verdeutlichen:
 
Eine Gesellschaft ist am Jahresende 
überschuldet oder in der Situation von 
Art. 725 Abs. 1 OR (Kapitalverlust). Es 
wäre nicht sinnvoll, wenn die Revisions-
stelle in einem solchen Fall einen Be-
richt im Standardwortlaut abgeben 
würde. Auch der Hinweis auf allfällige 
Rangrücktrittserklärungen von Gläubi-
gern, die dem Verwaltungsrat den Gang 
zum Richter ersparen, gehört in den 
Revisionsbericht. Es wäre irreführend, 
in einem solchen Fall einen vorbehalt-
losen Bericht abzugeben.

Was geschieht, wenn die Gesellschaft 
konzernrechnungspflichtig ist, der Ver-
waltungsrat sich aber weigert eine Kon-
zernrechnung zu erstellen? Auch hier 
drängt sich ein Hinweis durch die Re-
visionsstelle auf. 

Was geschieht, wenn der Verwaltungs-
rat eine eingeschränkte Revision ver-
langt, die Gesellschaft aber ordentlich 
revidiert werden müsste? Es mag zwar 
sein, dass die Revisionsstelle ein sol-
ches Mandat gar nicht annehmen be-
ziehungsweise es nicht weiterführen 
sollte. Das ist jedoch eine andere Frage. 

Die Revisionsstelle kann dem Verwal-
tungsrat nicht befehlen, welche Revi-
sion er durchzuführen und zu bezahlen 
habe. Das geeignete Instrument für 
eine solche Rüge der Revisionsstelle 
ist der Hinweis.

Was geschieht, wenn der Verwaltungs-
rat den Anhang im Sinne von Art. 663b 
OR nicht korrekt erstellt? Zum Beispiel  
sind die Angaben über die Durchführung 
einer Risikobeurteilung ungenügend 
oder die Gründe, die zum vorzeitigen 
Rücktritt der Revisionsstelle geführt 
haben, werden nicht angegeben. Auch 
hier drängt sich ein entsprechender Hin-
weis durch die Revisionsstelle auf. 

In all diesen Fällen muss die Jahres-
rechnung nicht falsch und kann der Zah-
lenausweis trotz der genannten Ver-
stösse korrekt sein. Aus diesem Grunde 
kann die Revisionsstelle vom Instrument 
der Einschränkung nicht Gebrauch ma-
chen. Zu Einschränkungen führen je-
weils nur jene Gesetzesverstösse, die 
sich gegen Bestimmungen richten, die 
für die Führung der Bücher und die Kor-
rektheit von Bilanz und Erfolgsrechnung 
relevant sind. Für die erweiterte Hin-
weis- beziehungsweise Meldepflicht 
bei der ordentlichen Revision ist hinge-
gen jeder weitere Verstoss gegen ein 
Schweizerisches Gesetz gemeint.

Es stellt sich die Frage, wie die Hinweis-
pflicht bei der eingeschränkten Revision 

von derjenigen der ordentlichen Re-
vision unterschieden werden soll. Ein 
Abgrenzungskriterium für die beschränk-
te Hinweispflicht bei der eingeschränk-
ten Revision könnte folgendermassen 
beschrieben werden:

Mit Hinweisen müssen bei der einge-
schränkten Revision Gesetzesverstösse 
gemeldet werden, die sich auf die Jah-
resrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung 
und Anhang) sowie die Konzernrech-
nung oder die Prüfungspflicht beziehen. 
Gesetzesverstösse in Bezug auf diese
Elemente, die nicht zu falschen Zahlen-
angaben führen und daher nicht zur Ein-
schränkungen führen können, sind hin-
weispflichtig. Dazu würde zum Beispiel 
ein Hinweis auf die verbotene Rück-
zahlung des Aktienkapitals (Art. 680 
Abs. 2 OR) gehören. Hinweise auf Ver-
letzungen anderer Schweizerischen Ge-
setze müssen im Rahmen der einge-
schränkten Revision hingegen nicht 
gemeldet werden.

In Kürze

■ Wie bis anhin muss für besondere Prüfungen die Revisionsstelle beauftragt werden.
■ Die Revisionsstelle wird nach wie vor durch die Generalversammlung gewählt. Dies trifft auch für Spezialprüfun-

gen erforderliche Revisoren zu.
■ Eine der eingeschränkten Revision unterliegende Gesellschaft kann die «alte» Revision behalten. Dazu müssen 

die Aufgabenerweiterungen in den Statuten umschrieben oder auftragsrechtlich vereinbart werden.
■ Die Frist für die Rotationspflicht beginnt mit der Wahl der Revisionsstelle an der Generalversammlung. Der Schluss 

der Frist muss mit der Durchführung der letzten ordentlichen Generalversammlung des siebten geprüften Ge-
schäftsjahres zusammenfallen, wobei bei einer allfälligen Nichtabnahme der Rechnung sich die Frist wohl bis zur 
definitiven Abnahme der Jahresrechnung verlängert.

■ Wesentliche Verstösse gegen Gesetz und Statuten werden der Generalversammlung gemeldet. Bei ausbleiben-
den Massnahmen im Hinblick auf unwesentliche Verstösse gegen Gesetz und Statuten muss die Generalver-

 sammlung ebenfalls informiert werden.
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IFRS Update

Aktuelle Entwicklungen beim IASB

Lukas Marty
Stefan Sieber
International Accounting and Reporting

Seit Dezember 2007 hat das IASB unter 
anderem einen Standard, sowie eine Än-
derung zu einem Standard veröffentlicht:

■ Änderungen von IFRS 2 Share-based 
 Payment 
■ Neue Fassung von IFRS 3 Business 
 Combination und IAS 27 Consolida-
 ted and Separate Financial State-

ments

Änderungen von IFRS 2
Das IASB hat am 17. Januar 2008 Än-
derungen von IFRS 2 Share-based Pay-
ment veröffentlicht. Die Änderungen 
betreffen im Wesentlichen die Defini-
tion von Ausübungsbedingungen (ves-
ting conditions) und Regelungen zur 
Annullierung (cancellation) eines Planes 
durch eine andere Partei als das Unter-
nehmen. 

Hintergrund
Nach der bisherigen Definition beinhal-
ten die Ausübungsbedingungen (ves-
ting conditions) Leistungsbedingungen 
(service conditions) und Zielerreichungs-
bedingungen (performance conditions). 
Es gibt jedoch auch andere Bedingun-
gen, sogenannte non-vesting condi-
tions, die erfüllt werden müssen, bevor 
ein Erfüllungsanspruch entsteht.

Lösung
Durch die Änderung wird nun klarge-
stellt, dass vesting conditions fortan 
entweder aus Leistungs- (service) oder 
Zielerreichungsbedingungen (perfor-
mance conditions) bestehen. Danach 
sind Zielerreichungsbedingungen neu 
wie folgt definiert: «performance con-
ditions require the counterparty to com-
plete a specified period of service and 
specified performance targets to be 
met». Dabei können performance con-
ditions auch Marktbedingungen enthal-
ten. Alle anderen Bedingungen sind 
non-vesting condidtions.

Neu ist festgelegt, welche Bedingungen 
bei der Berechnung des beizulegenden 
Zeitwerts (fair value) im Gewährungs-
zeitpunkt (grant date) zu berücksichti-
gen sind. Danach sind alle non-vesting 
conditions und diejenigen performance 
conditions, die eine Marktbedingung 
enthalten, in die Berechnung des bei-
zulegenden Zeitwerts einzubeziehen. 
Alle vesting conditions, ohne Marktbe-
dingungen, sind während der vesting 
period zu berücksichtigen. Sofern alle 
vesting conditions, ohne Marktbedin-
gungen, während der vesting period 
erfüllt werden, ist der gesamte zum 
grant date berechnete fair value zu er-
fassen, auch wenn die non-vesting con-
ditions nicht erfüllt werden. Im Weite-
ren ist, sofern das Unternehmen oder 
die Gegenpartei bestimmen kann, ob 
eine non-vesting condition erfüllt wird, 

die Nichterfüllung der non-vesting con-
dition als Annullierung zu behandeln.

Darüber hinaus wird die Implementa-
tion Guidance um Entscheidungshilfen 
zur Bestimmung der Art der Ausübungs-
bedingung und der bilanziellen Konse-
quenzen daraus ergänzt. Die Änderun-
gen sind rückwirkend auf Geschäfts-
jahre anzuwenden, die am oder nach 
dem 1. Januar 2009 beginnen. Eine frü-
here Anwendung ist erlaubt. Sofern die 
Änderungen bereits vor dem 1. Januar 
2009 angewendet werden sollten, ist 
dies im Anhang anzugeben.

Neue Fassung von IFRS 3 und IAS 27
Das IASB hat am 10. Januar 2008 die 
überarbeiteten Fassungen des IFRS 3 
Business Combinations und IAS 27 
Consolidated and Separate Financial 
Statements veröffentlicht.

Die wesentlichen Änderungen gegen-
über der bisherigen Fassung dieser 
Standards lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

Für die bilanzielle Behandlung von Min-
derheitsanteilen sieht die neue Fassung 
des IFRS 3 ein Wahlrecht zur Bewer-
tung vor. Entweder sind die Minderheits-
anteile, wie bisher, mit dem proportio-
nalen Anteil an den zum beizulegenden 
Zeitwert bewerteten identifizierbaren 
Vermögenswerten, Schulden und Even-
tualschulden des erworbenen Unterneh-
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mens zu bewerten oder alternativ zum 
beizulegenden Zeitwert, also dem Fair 
Value der Anteile selbst. Bei der Aus-
übung des alternativen Wahlrechts er-
halten die Minderheitsanteile einen An-
teil an dem auf sie entfallenden (full) 
Goodwill zugerechnet. Hier stossen die 
Konvergenzbemühungen von IASB und 
FASB an Grenzen, SFAS 141 sieht ver-
pflichtend eine Bewertung zum beizu-
legenden Zeitwert der Minderheitsan-
teile vor.

Für sukzessive Unternehmenserwerbe 
erfolgt im Zeitpunkt der Erlangung der 
Kontrolle eine erfolgswirksame Neube-
wertung bereits bestehender Anteile 
an dem erworbenen Unternehmen. Der 
Goodwill ermittelt sich im Anschluss als 
Differenz zwischen dem neubewerteten 
Beteiligungsbuchwert, zuzüglich Kauf-
preiszahlungen für den Erwerb der neu-
en Anteile, zuzüglich Minderheitsanteile, 
abzüglich des erworbenen Nettover-
mögens.

Änderungen in der Beteiligungsquote 
ohne Verlust der Beherrschung sind 
ausschliesslich als Eigenkapitaltransak-
tion zu erfassen.

Bei Verlust der Beherrschung eines Toch-
terunternehmens sind die konsolidierten 
Vermögenswerte und Schulden auszu-
buchen. Neu geregelt ist, dass ein ver-
bleibendes Investment an dem vorma-
ligen Tochterunternehmen (zum Beispiel 

ein at equity bilanziertes Investment) 
beim erstmaligen Ansatz zum beizule-
genden Zeitwert zu bewerten ist und 
dass sich hierbei ergebende Differen-
zen ergebniswirksam zu erfassen sind. 

Transaktionskosten sind künftig als Auf-
wand zu erfassen. 

Für mögliche Anpassungen der Anschaf-
fungskosten in Abhängigkeit von künf-
tigen Ereignissen (contingent conside-
ration), die im Erwerbszeitpunkt als 
Verbindlichkeiten zu erfassen sind, ist 
in der Folgebewertung keine Anpassung 
des Goodwills mehr möglich. 

Übersteigen die auf Minderheitsanteile 
entfallenden Verluste den Anteil der 
Minderheiten am Eigenkapital des Toch-
terunternehmens, sind diese trotz ent-
stehenden Negativsaldos den Minder-
heitsanteilen zuzurechnen. 

Effekte aus der Abwicklung (effective 
settlement) von Geschäftsbeziehungen, 
die bereits vor dem Unternehmenszu-
sammenschluss bestanden (pre-existing 
relationships), sind nach der neuen Fas-
sung des IFRS 3 nicht in die Ermittlung 
der Gegenleistung für den Zusammen-
schluss einzubeziehen.
 
Gegenüber der bisherigen Fassung re-
gelt IFRS 3 in der überarbeiteten Fas-
sung den Ansatz und die Bewertung von 
Rechten, die vor dem Unternehmens-

zusammenschluss einem anderen Un-
ternehmen gewährt wurden und nun 
im Rahmen des Zusammenschlusses 
wirtschaftlich zurückerlangt werden (zu-
rückerworbene Rechte). Liegt ein zu-
rückerworbenes Recht im Sinne des 
IFRS 3 vor, erfolgt der Ansatz als imma-
terieller Vermögenswert.

Unternehmenszusammenschlüsse von 
Unternehmen oder Geschäftsbetrieben 
unter gemeinsamer Beherrschung (com-
mon control) sind in IFRS 3 weiterhin 
nicht geregelt.

Die neue Fassung des IFRS 3 ist pro-
spektiv auf Unternehmenszusammen-
schlüsse anzuwenden, deren Erwerbs-
zeitpunkt in Berichtsperioden fällt, die 
am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen. 
Eine frühere Anwendung ist erlaubt, 
jedoch auf Berichtsperioden begrenzt, 
die am oder nach dem 30. Juni 2007 
begonnen haben. Auch die Änderungen 
des IAS 27 sind auf Geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Juli 2009 beginnen. Eine frühere An-
wendung ist erlaubt. Eine frühere An-
wendung eines der beiden Standards 
setzt jedoch die gleichzeitige frühere 
Anwendung des jeweils anderen Stan-
dards voraus.
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US GAAP Update

Overview of Current Developments in the United States

Doug Mullins
Jacob Langan
US GAAP Accounting and Reporting

The Financial Accounting Standards 
Board (FASB) issued revised Statement 
141 Business Combinations and State-
ment 160 Noncontrolling Interests in 
Consolidated Financial Statements, 
which are the U.S. GAAP results of a 
joint project with the International Ac-
counting Standards Board (IASB) and 
have resulted in substantially converged 
standards. The U.S. Securities and Ex-
change Commission (SEC) and FASB 
continue to discuss the adoption of an 
improved version of IFRS by U.S. compa-
nies, moving toward a single set of com-
mon world-wide accounting standards.

New Accounting for Business
Combinations and Noncontrolling
Interests

Overview
New FASB Statements 141(R) and 160 
will change the accounting for business 
combinations, as well as the accoun-
ting for noncontrolling interests and 
transactions with those interest holders, 
and will be effective for periods begin-
ning on or after December 15, 2008.

SFAS 141(R) - Significant Changes
■ Direct costs of a business combina-
 tion will no longer be included in 

the acquisition cost, but rather will 
 be accounted for under other GAAP, 
 and generally expensed, unless they 
 are associated with issuing debt or 

equity securities
■ Contingent consideration will be rec-
 ognized at fair value on the acquisi-

tion date, with certain subsequent 
 changes recognized in earnings. 

Previously under SFAS 141, contin-
gent consideration usually was not 
recognized at the acquisition date, 
and subsequent adjustments were 
generally treated as adjustments to 
the purchase price 

■ Identifiable assets acquired and lia-
bilities assumed will be measured 
at full fair value at the date control 
is obtained, even if the acquisition 
is achieved in stages or less than 
100 percent is acquired. Gains or 
losses will be recognized to adjust 
previous acquisitions to fair value 
at the date control is obtained. Pre-

 viously “step” acquisitions were 
measured at fair value at each acqui-

 sition date. Carrying values of pre-
vious acquisitions were not remea-
sured when control was obtained

■ Non-controlling interests will be 
measured at fair value, and good-
will attributable to the noncontrol-
ling interest will also be recognized. 

 Under prior rules, minority interests 
 were measured at the historical 

carrying amounts of the acquiree, 
with goodwill attributed to the ac-

quirer‘s interest only
■  Contractual contingencies will be 
 recognized at fair value. Noncon-

tractual contingencies will be recog-
 nized at fair value only if it is more-

likely-than-not that the liability exists. 
 Previously, contingencies were rec-
 ognized only if estimable and prob-
 able, and were measured at the 
 best estimate of settlement amounts
■ Restructuring liabilities will no lon-

ger be recognized in the acquisition 
 accounting unless the criteria in 

Statement 146 are met by the ac-
quiree at the acquisition date

■ In process research and develop-
ment (IPR&D) projects will be rec-

 ognized as indefinite-lived intangible 
assets at fair value, and will not be 
amortized until the project is com-
pleted or abandoned. Previously 
IPR&D was generally expensed 
immediately after the acquisition

■ Changes in the acquirer‘s deferred 
tax assets as a result of the acqui-
sition, previously included in the 
purchase accounting will now be 

 recognized in tax expense. Subse-
 quent adjustments to the acquiree‘s 
 recognized tax benefits will gener-

ally be recorded in income rather 
than as an adjustment to the acqui-
sition accounting 

SFAS 160 – Significant Changes
Statement 160 requires non-concurring 
interests to be reported as a separate 
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on international convergence of ac-
counting standards in a hearing before 
the U.S. Senate. In that hearing, Mr. 
Herz stated: “…in light of the growing 
use of IFRS in many other parts of the 
world, we believe that now may be 
the appropriate time to consider ways 
to accelerate the convergence effort 
and the movement in the United States 
toward IFRS … a transition of U.S. pub-
lic companies to an improved version 
of IFRS would be an effective and 
logical way forward to achieving the 
goal of a set of common global stan-
dards.” The improved version of IFRS 
that Mr. Herz referred to would be a 
result of the ongoing FASB/IASB joint 
project to develop common, high-quality 
standards.

What Is Propelling IFRS in the 
United States?
■ Many believe U.S. GAAP has be-

come overly complex. Bright-line 
rules and multiple layers of guidance 

 create a potential for accounting 
 results that may differ from a trans-
 action‘s economic substance
■ The U.S. economy will likely con-

tinue to move in a global direction. 
Transactions in a global economy 
should be captured by a uniform 
accounting model

■ Several large multinational corpora-
tions anticipate moving to IFRS to 
streamline their  U.S. and foreign 
statutory reporting functions

Challenges of Adopting IFRS
in the United States
■ Companies adopting IFRS may in-

cur significant costs to identify and 
quantify U.S. GAAP/IFRS differences

■ IFRS adoption may call for changes 
to operational procedures and IT 
systems, and will require develop-
ment of new accounting policies and 

 internal control policies/procedures
■ Debt and other contracts may need 

to be analyzed to determine if the 
use of IFRS will affect compliance 
with covenants. Restructuring of 
such agreements may result

■ The current U.S. knowledge base of 
 IFRS is unlikely to be sufficient for 
 an IFRS-only environment. The cost 
 and effort to develop more in depth 
 IFRS expertise would fall on prepar-
 ers, users, auditors, and regulators
■ The general lack of detailed guid-

ance in IFRS may lead to inconsis-
tent application. Further, the use of 
modified or “as-adopted” versions 
of IFRS in certain jurisdictions will 
threaten global consistency. The SEC 
staff has said: “IFRS promises to 

 integrate our markets. But that prom-
 ise is jeopardized if IFRS is not ap-
 plied faithfully and consistently 

across jurisdictions … The danger 
is that filings made in accordance 
with particularized versions of IFRS 
will plunge us back into a Babel of 
national GAAPs, each with its own 
idiosyncrasies.”

component of equity. Under prior GAAP, 
minority interests were presented 
either as a long-term liability, or in the 
“mezzanine” between total liabilities 
and equity. 

Increases in the parent‘s ownership 
interests after control is obtained, as 
well as decreases that do not result 
in a loss of control will be accounted 
for as capital transactions.  When con-
trol is lost, a gain or loss will be rec-
ognized comprising a realized portion 
related to the interest sold and the un-
realized  remeasurement to fair value 
of any retained interest.  Previously, 
all increases in ownership were treated 
as new acquisitions, and any decreases 
generally resulted in a gain or loss.

SEC and FASB Continue to Discuss 
Convergence to a World-Wide 
Accounting Standard
The SEC recently held roundtables with 
financial statement preparers, auditors, 
credit analysts, U.S. and foreign in-
vestment bankers, investment fund 
managers, members of the FASB, for-
eign regulators, and academics. Pan-
elists generally agreed that the SEC 
should establish a timetable for man-
datory conversion to IFRS and opposed 
an on-going option to file under either 
IFRS or U.S. GAAP. 

In October 2007, Robert Herz, Chair-
man of the FASB, discussed progress 
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Veranstaltungen von KPMG‘s 
Audit Committee Institute

Zu folgenden Veranstaltungen erhalten 
Sie als Audit Committee Mitglied recht-
zeitig eine Einladung. Details zu diesen 
Veranstaltungen sowie die Möglichkeit 
der elektronischen Anmeldung finden 
sie zudem zu gegebener Zeit im Inter-
net unter www.auditcommittee.ch

Audit Committee Roundtables
Im Frühling 2008 wird KPMG‘s Audit 
Committee Institute wiederum an ver-
schiedenen Daten Roundtables in der 
Deutschschweiz anbieten. Diese Audit 
Committee Roundtables richten sich 
an Verwaltungsräte von Schweizer Un-
ternehmen.

ACI Roundtables Frühling 2008
«Mergers & Acquisitions»
■ Dienstag, 29. April 2008, Zürich
■ Dienstag, 6. Mai 2008, Zürich
■ Donnerstag, 8. Mai 2008, Zürich  
 (auf Englisch)
■ Dienstag, 13. Mai 2008, Zürich
 (auf Englisch)

Unsere Gastreferenten
Lucas Grolimund
CEO der Cicor Technologies Group 
(29. April und 06. Mai 2008)

Joseph R. Colleluori
Head M&A der Lonza Group Ltd. 
(08. und 13. Mai 2008)

Alle ACI-Mitglieder werden frühzeitig 
zu diesen Veranstaltungen eingeladen 
und über die Veranstaltungsorte in-
formiert.

www.auditcommittee.ch
Auf der Internet-Homepage von KPMG‘s 
Audit Committee Institute finden Sie 
laufend aktuelle Informationen für Ihre 
Arbeit im Audit Committee.

Hotline 044 249 2222
Bei spezifischen Fragen stehen wir Ihnen 
auch gerne telefonisch zur Verfügung.

Adressänderungen
Allfällige Adressänderungen senden 
Sie bitte an:
auditcommittee@kpmg.ch, 
Fax 044 249 2166 oder an 
KPMG AG, Heidi Ströbele, 
Badenerstrasse 172, 8026 Zürich
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